
12.03.2011 

1 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Gesetz über 

den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

 
(Feuerschutz ï Hilfeleistungsgesetz NRW) 

 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Was regelt das FSHG? 

Feuerschutz Hilfeleistung Großschadensereignis 

Das FSHG regelt nicht! 

Rettungsdienst 
Gefahren im 

Verteidigungsfall 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Zu regelnde Materie Zuständigkeit Gesetz 

Feuerschutz 

 

Technische Hilfe 

Land 

 

Gesetz über den 

Feuerschutz und 

die Hilfeleistung 

FSHG  

 

Großschadens- 

 

ereignis 

Land 

Gesetz über den 

Feuerschutz und 

die Hilfeleistung 

FSHG  

Gefahren 

im 

Verteidigungsfall 

Bund 
Zivilschutzgesetz 

ZSG 

Rettungsdienst Land 

Gesetz über den Ret- 

tungsdienst sowie die 

Notfallrettung und den 

Krankentransport durch  

Unternehmer Rettg  

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Unglückfall Schadenfeuer 

Gefährdung erheblicher 

Sachwerte 

zahlreicher 

Menschen 

+ 

erheblicher 

Koordinierungsbedarf 

+ 

= 
Großschadenereignis 

öffentlicher 

Notstand 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Wem weist das FSHG Aufgaben zu?  

Land Kreis Gemeinde 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Bekämpfung von 

Schadenfeuern Hilfeleistung 

Brandverhütungs- 

maßnahmen 

Unterhalten 

einer 

Feuerwehr 

angemessene 

Löschwasser- 

versorgung 

Unglücksfall 
öffentlicher 

Notstand 

ähnliche 

Vorkommnise 

Baulicher 

Brandschutz 
§5 FSHG 

Brandschau 
§ 6 FSHG 

Brandsicher- 

heitswachen 
§ 7 FSHG 

Brandschutz- 

Erziehung und  

- aufklärung 
§8 FSHG 

Aufgaben Gemeinde 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Öffentlich ist ein Notstand , wenn eine Gefahr 

für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, 

nicht nur für eine einzelne Person in ihrer 

alleinigen Sphäre , sondern für die 

Allgemeinheit besteht 

öffentlicher 

Notstand 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Arten 

der 

Löschwasserversorgung 

 

zentrale 

 

Löschwasserversorgung 

(Sammelwasserversorgung) 

unabhängige 

 

Löschwasserversorgung 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

unabhängige  
Löschwasserversorgung  

  
 
 
 
 
 
 
 

zentrale  
 
 

Löschwasserversorgung   
(Sammelwasserversorgung) 

 
 
 
 
 

Fluß, See,       
Löschbrunnen, Teiche ab 

einer gewissen Größe 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

die zentrale Löschwasserversorgung 

(Sammelwasserversorgung) 

Hydranten in 

ausreichender 

Anzahl 

 

Hydranten in 

ausreichendem 

Abstand 

 

Hydranten in 

ausreichender 

Nennweite 

jederzeitige 

Zugriffsmöglichkeit 

zu den Hydranten 

 

ausreichende 

Kenntlichmachung 

der Hydranten 

 

planmäßige 

Erfassung 

der Hydranten 

rechtliche 

Anforderungen 

an 

§1 Absatz 2 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Eigentümer Besitzer 

 

Nutzungsberechtigter 

 

sind wegen 

erhöhter 

Brandlast 

erhöhter 

Brandgefährdung 

verpflichtet zu 

 
besonderer 

Löschwasserversorgung 

Brandschutz - 

dienststelle 
Bauaufsichts - 

behörde 

Nach 

Stellungnahme 

durch 
Und nach 

Feststellung durch 

Maßnahmen zur Verhütung von Bränden 
§ 1 Abs. 2 FSHG 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Die Feuerwehr muss den 

 örtlichen Verhältnissen 

entsprechend leistungsfähig sein 

Merkmale der örtlichen Brandgefährdung z.B. 

Ausstattung Ausbildung 

Meldesystem Alarmsystem 

Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 
§ 1 Abs. 1 FSHG 

Bodengestaltung 

Art der Bebauung 

Wohndichte 

Flächengröße 

Wasservorräte 

Verkehrsnetz 



12.03.2011 

8 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Maßnahmen zur Verhütung von Bränden 
§ 1 Abs. 2 FSHG 

Stellungnahmen im 

bauaufsichtlichen Verfahren 

Brandschutzerziehung u. 

Brandschutzaufklärung 

Durchführung von 

Brandschauen 

Gestellung von 

Brandsicherheitswachen 

Anbringung von Feuermelde- 

u. Alarmeinrichtungen 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Zivilschutz 

§ 1 VI 

Aufgaben Kreis 

 Einrichtung zur Leitung 

u. Koordinierung 

Meldung 

von  

Einsätzen 

 Unterhaltung 

Leitstelle 

Unterstützung 

+ 

Leitung 

Großschadens- 

ereignis 

leiten und 

koordinieren 

Atemschutz-  

werkstatt 

Schlauch-  

pflegerei 

gemeinsame 

Einrichtungen 

Kreisfeuerwehrhaus 

Ausbildung 

Atemschutz-  

strecke 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst 
§ 21 FSHG 

Kreise 

Kreisfreie Städte 

Über die 

Leitstelle 

können im 

Bedarfsfall alle 

Einsätze 

gelenkt werden 

Der 

Leitstelle 

sind alle 

Einsätze zu 

melden 

(Vereinbarung möglich) 

Leitstelle 

unterhalten 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Leitstelle für den Feuerschutz und den Rettungsdienst 
§ 21 FSHG 

Gemeinden 

veranlassen 

Einrichtung 

gewährleisten 

Alarmierung 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Aufgaben Land 

zentrale 

Maßnahmen 

Förderung 

Feuerschutzes u. Hilfeleistung 

zentrale 

Ausbildungsstätte 

technische Einrichtung zur 

Verbesserung des Feuerschutzes 

und der Hilfeleistung 

Führungskräfte 

spez. Fachkenntnisse 

Technisches 

Kompetenzzentrum 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Grund ï 

ausbildung 

 

    
 

 

Fortbildung 
 

 

 

 

 

   
 

weiter- 

gehende 

Ausbildung 
 

 

 

 

   
 

weiter- 

gehende 

Fortbildung 

 
 

 

 

 Vermittlung von 

speziellen 

Fachkenntnissen 

 

 

 Fortbildung 

Führungskräfte 

 

 

Ausbildung 

Führungskräfte 

 

Ausbildung, Fortbildung und Übungen 
§ 23 FSHG 

Land 

Kreis Gemeinde 

+ kreisfreieStadt 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Vorbeugender Brandschutz 
§§ 5, 6, 7, 8 FSHG 

Beteiligung der 

 Brandschutzdienststellen 

Brandschutzerziehung u. 

Brandschutzaufklärung 

Durchführung von 

Brandschauen 

Gestellung von 

Brandsicherheitswachen 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Beteiligung der 

 Brandschutzdienststellen 

Aufgabe der Brandschutzdienststellen ist es, nach Maßgabe baurechtlicher 

Vorschriften Belange des Brandschutzes wahrzunehmen.  

Die Brandschutzdienststellen sind die Gemeinde, deren öffentliche 

Feuerwehr  über geeignete hauptamtliche Kräfte verfügt, im übrigen die 

Kreise.  

Die zur Durchführung der Aufgaben erforderlichen Tätigkeiten sind 

Bediensteten mit einer Ausbildung für den gehobenen oder höheren 

feuerwehrtechnischen Dienst zu übertragen. 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Vorbeugender Brandschutz 
§§ 5, 6, 7, 8 FSHG 

Beteiligung der 

 Brandschutzdienststellen 

Brandschutzerziehung u. 

Brandschutzaufklärung 

Durchführung von 

Brandschauen 

Gestellung von 

Brandsicherheitswachen 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Durchführung von 

Brandschauen 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Gebäuden mit 

Gefährdung vieler 

Personen 

in einem 

Brandfall 

 Gebäuden mit 

erhöhter 

Brandgefahr 

Durchführung von 

Brandschauen 

Gebäuden  

mit Gefährdung  

erheblicher Sachwerte 

in einem 

Brandfall  

Gebäuden  

mit Gefährdung  

vieler Personen 

in einem 

Explosionsfall 

Gebäuden mit 

erhöhter 

Explosionsgefahr 

Brandschauen nach 

anderen gesetzlichen 

Vorschriften bleiben 

hiervon unberührt 

Gebäuden  

mit Gefährdung  

erheblicher Sachwerte 

in einem 

Explosionsfall 

erforderlich bei 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Feststellen von Anordnung 

für wirksame 

Löscharbeiten 

zum Schutz 

von 

Sachwerten 

zur Rettung von 

Menschen und 

Tieren 

gegen Ausbreitung 

von 

Feuer und Rauch 

gegen Entstehung 

eines Brandes 
 

 

brandschutztechnischen 

Mängeln 

 

 

 

von 

Gefahrenquellen 

 

Durchführung von 

Brandschauen 

§ 6 FSHG 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Vorbeugender Brandschutz 
§§ 5, 6, 7, 8 FSHG 

Beteiligung der 

 Brandschutzdienststellen 

Brandschutzerziehung u. 

Brandschutzaufklärung 

Durchführung von 

Brandschauen 

Gestellung von 

Brandsicherheitswachen 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Gestellung von 

Brandsicherheitswachen 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Gemeinde entscheidet nach Anhörung des 

Leiters der öffentlichen Feuerwehr 

erforderlich ist. 

Veranstalt-  

 tungen mit 

erhöhter  

    Brandgefahr 

Veranstalt-  

 tungen mit 

  Gefährdung vieler 

Personen in 

einem Brandfall 

Gestellung von 

Brandsicherheitswachen 
§ 7 FSHG 

über die 

ob bei 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Die 

Brandsicherheits- 

wache kann 

  Anordnungen 

treffen zur  

Verhütung 

von  

Brandgefahren 

Sicherung 

der 

Rettungswege 

Sicherung 

der 

Angriffswege 

Bekämpfung 

von 

Brandgefahren 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Vorbeugender Brandschutz 
§§ 5, 6, 7, 8 FSHG 

Beteiligung der 

 Brandschutzdienststellen 

Brandschutzerziehung u. 

Brandschutzaufklärung 

Durchführung von 

Brandschauen 

Gestellung von 

Brandsicherheitswachen 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Brandschutzerziehung u. 

Brandschutzaufklärung 

Die Gemeinden sollen ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den 

sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über 

Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären. 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Freiwillige 

Feuerwehr 

Pflicht- 

feuerwehr 

Berufs- 

feuerwehr 

Die Feuerwehren 
§§ 9-17 FSHG 

Öffentliche Feuerwehr Werkfeuerwehr 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Betriebe Einrichtungen 

Werkfeuerwehr 

große Gefahr 

eines Brandes 

staatlich 

angeordnet 

staatlich 

anerkannt 

große Gefahr 

einer Explosion 

große Anzahl an 

Personen gefährdet 

oder 

oder 



12.03.2011 

18 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Anforderungen an Werkfeuerwehren 
§ 15 Abs. 1 u. 2 FSHG 

Personal 

müssen Werksangehörige sein 

sollen Hauptamtliche sein 

Ausnahme bei : 

1. Anordnung oder wegen Gefährdung vieler Personen 

2. die nur über eine beschränkte Möglichkeit der Eigenrettung verfügen und 

3. vertragliche Wahrnehmung der Aufgaben durch örtliche öffentliche Feuerwehr 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Öffentliche Feuerwehr Werkfeuerwehr 

Ausbildung 

Aufbau Leistungsfähigkeit 

orientiert an der 

ausgehenden Gefahr 

Ausstattung 

Anforderungen an Werkfeuerwehren 
§ 15 Abs. 2 FSHG 

entsprechen 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Berufsfeuerwehr 

technisches 

Personal 

Verwaltungs- 

personal 

Personal 

für 

Brandbe- 

kämpfung 

 

Personal 

für 

Leitstelle 

 

 

Personal 

für 

Technische 

Hilfeleistung 

 

 

Einsatzpersonal 

nur Beamte 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Berufsfeuerwehr 

Eine Gemeinde 

kann eine 

Berufsfeuerwehr 

einrichten 

Eine kreisfreie 

Stadt muss eine 

Berufsfeuerwehr 

einrichten 

Einrichtung einer Berufsfeuerwehr 
§ 10 FSHG 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Pflichtfeuerwehr 

Freiwillige Feuerwehr 

Einrichtung einer Pflichtfeuerwehr 
§ 14 FSHG 

Freiwillige Feuerwehr 

 

Unzureichender 

Feuerschutz 

 

oder 

jeder Einwohner 

18. ï 60. Lebensjahr 

Polizeibeamte 

Einsatzkräfte HilfOrg 

THW 

wichtiger Grund 

Ausgenommen 

ist einzurichten 

Ein wichtiger Grund kann insbesondere vorliegen 

1. Bei Personen, die ein geistliches Amt verwalten. 

2. Bei Personen, die besondere Funktionen innehaben u. 

wenn die Behörde feststellt, dass die ehrenamtliche 

Tätigkeit oder das Ehrenamt mit diesen Dienstpflichten 

nicht vereinbar ist. 

3. Bei Personen, die sechs Jahre als Kreistagsï oder 

Ratsmitglieder tätig waren oder ein Ehrenamt ausgeübt 

haben. 

4. Bei Personen die durch andere Ehrenämter ausgelastet 

sind usw. 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

kann bestehen aus 

nur ehren- 

amtlichen 

Angehörigen 

§ 12 

 ehren- 

amtlichen 

Angehörigen 

§ 12 

 haupt- 

amtlichen 

Kräften 

§ 13 

+ 

oder 

Freiwillige Feuerwehr 

Personal der Feuerwehr 
§§ 12, 13 FSHG 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Hauptamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr 
§ 13 FSHG 

Gemeinden 

können 

einstellen 

große 

kreisangehörige 

Gemeinden 

mittlere 

kreisangehörige 

Gemeinden 

müssen 

einstellen 

Ausnahmen 

möglich 

müssen Beamte sein 

Hauptamtliche Kräfte 
der Freiwilligen Feuerwehr  

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Einrichtung einer Jugendfeuerwehr 

fördern 

Gemeinde 

in der 

Freiwilligen Feuerwehr 

 

Jugendfeuerwehr 

 

soll 

die Bildung 

einer 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

bis zur Bestellung eines Nachfolgers 

Leiter der Feuerwehr (Wehrführer) 
§ 11 FSHG 

persönliche 
Eignung des 

Kandidaten 

fachliche 
Eignung des 

Kandidaten 

Vorschlag 

Ernennung 

für 6 Jahre 

Ehrenbeamter 

Anhörung 

Gemeinderat 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Leiter der Feuerwehr (Wehrführer) 
§ 11 FSHG 

Aufgaben 

Wehrführer 

Aufnahme 

Beförderung 

Entlassung 

Organisation 

Nachwuchsgewinnung 

AAO 

UVV Auswahl Führungskräfte 

Einsatzleiter 

Vorgesetzter 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  
Der Leiter der 

Berufsfeuerwehr 

FSHG § 11 Absatz 2 

die 

Feuerwehr 

der 

Gemeinde 

 

 

Berufs- 

Feuerwehr 

 

 

Freiwillige- 

Feuerwehr 

 

Zug- und 

Gruppenführer 

 

Sprecher 

 

führt 

    wählen 

auf 6 Jahre 

vertritt die Belange der 

Freiwilligen Feuerwehr 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Kreisbrandmeister (KBM) 
§ 34 FSHG 

Vorschlag 

für 6 Jahre 

Ehrenbeamter 

Anhörung 

Kreistag 

Ernennung 

bis zu 2 Stellvertreter 

Qualifikation 
Leiter einer Fw 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Aufgaben 

des 

Kreisbrand - 

meister 

Unterstützung 

des 

Landrates 

bei 

Einsatzleitung 

der Freiwilligen 

Feuerwehren 

übernehmen 

Durchführung 

der den Kreisen 

nach § 1 FSHG 

obliegenden 

Aufgaben 

Aufsicht 

über 

Freiwillige 

Feuerwehr 

Aufsicht 

über 

Pflicht- 

feuerwehr 

in Gemeinden ohne BF 

kann 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Anhörung 

Kreisbrand- 

meister 
Bezirks - 

regierung 

Ernennung zum 

Ehrenbeamten 

Amtzeit : 6 Jahre 

Bezirksbrandmeister (BBM) 
§ 34 FSHG 

Bezirksbrandmeister stellvertretenden 

Bezirksbrandmeister 

Qualifikation 
mindestens 

stv. KBM 



12.03.2011 

25 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Aufgaben 

des 

Bezirksmeister 

Unterstützung 

der 

Bezirksregierung 

bei 

Aufsicht 

über 

Freiwillige 

Feuerwehr 

Aufsicht 

über 

Pflicht- 

feuerwehr 

in Gemeinden ohne BF 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr 
§ 12 FSHG 

freiwillig, ehrenamtlich, unentgeltlich 

Eintritt / Austritt ist freiwillig!! 

Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

Einsatz des eigenen Lebens 

Treuepflicht 
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Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr 
§ 12 FSHG 

Aufnahme 

�‡ Wehrführer entscheidet 

�‡ Ermessensspielraum 

�‡ Öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis 

Entlassung 

�‡ auf Antrag (Austritt) 

�‡ wenn Ausschlussgründe vorliegen 

Ausschlussgründe 

�‡ Begehung von Verbrechen 

�‡ Begehung von Straftaten 

�‡ Vorsätzliche Straftaten gegen andere FwAngehörige 

�‡ Vorsätzlich fortgesetzte Nachlässigkeiten im Dienst  
trotz Verwarnung 

Ausbildungsgemeinschaft  

Windeck / Eitorf  / Ruppichteroth  

Ehrenamtliche Angehörige der Feuerwehr 
§ 12 FSHG 

Rechte 

Arbeitsplatzschutz 

Versicherungsschutz 

Ansprüche 

Pflichten 

Dienstpflichten 

Mitteilungspflichten 

 


